
Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Östlicher Schurwald mit 
Sitz in Rechberghausen sowie der Gemeinden Adelberg,   
Birenbach, Börtlingen und Rechberghausen.
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Kleidermarkt Team Rechberghausen

Annahme:  Freitag,    01. März, 14.30 – 15.30 Uhr
Verkauf:  Samstag,  02. März,     9.30 – 12.00 Uhr
Rückgabe: Samstag,  02. März, 16.00 – 16.30 Uhr
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20 % vom Verkaufserlös werden einbehalten und kommen den 
Kindergärten und Schulen in Rechberghausen zugute. 

01./02. März  2024
für Frühjahr-/Sommerartikel bis Größe 164

Rechberghausen
Schurwaldschule

KINDERKLEIDER-
und
SPIELZEUGMARKT

ACHTUNG! 
Pro Nummer können wir nur noch 4 Paar Schuhe 
und 10 Bücher entgegennehmen!

Nummernvergabe mit Eintragung in die Mitarbeiterliste unter:
www.basarlino.de/5073
(1,00 Euro pro Nummer)

Eintragung nur Helferliste
 per E-Mail an kmt-rbh@gmx.de
oder Nachricht
 bei Facebook an Kleidermarktteam Rechberghausen
 bei Instagram an kmt_rechberghausen
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 Foto: Gemeinde Rechberghausen

Donnerstag, 29. Februar um 20:30 Uhr  
André Weiss Trio meets Jürgen Bothner
Ein unvergessliches Jazz-Magie-Erlebnis: Die Eventreihe „Jazz 
im Schloss“ mit „André Weiss meets Jürgen Bothner“ ist mehr 
als nur ein Konzert. Es ist ein beeindruckendes Schauspiel vol-
ler Leidenschaft, Können und Musikalität, das dem Publikum 
einen unvergesslichen Abend voller Jazz-Magie bietet.

Weitere Infos unter „Rechberghausen“.

Veranstaltungskalender

Adelberg

Donnerstag, 29.02.2024
Kaffeenachmittag
14:30 Uhr, Evang. Gemeindehaus
Seniorenkreis

Freitag, 01.03.2024
Weltgebetstag der Frauen
18:00 Uhr, Evang. Gemeindehaus
Adelberg Evang. Verbundkirchengemeinde Schurwald
und Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 02.03.2024
Schnittunterweisung
Rosen, Beeren, Sträucher
13:30 Uhr „Steckgarten“ Wilhelmstraße 10
Obst- und Gartenbauverein Adelberg e.V.

Regional denken - Regional handeln

Birenbach

29. Februar 2024
Kinomobil am Nachmittag Kinder/Abends Erwachsene
Gemeinde Birenbach
HuT-Kultur e.V.
Bürgersaal

1. - 3. März 2024
Theaterabend TVB Gemeindehalle

3. März 2024
14 Uhr Spielenachmittag Evang. Kirchengemeinde Birenbach 
Börtlingen Evangelische Kirche

4. März 2024
Grünmassesammlung Birenbach

Börtlingen

Freitag, 01.03.2024
Weltgebetstag der Frauen, Evangelische Verbundkirchen-
gemeinde Schurwald/Katholische Kirchengemeinde

Sonntag, 03.03.2024
Spielenachmittag, 
Evangelische Verbundkirchengemeinde Schurwald

Montag, 04.03.2024
Hauptversammlung Liederkranz

Freitag, 08.03.2024
Repair-Café

Freitag, 08.03.2024 - Sonntag, 10.03.2024
Kinderbibeltage, 
Evangelische Verbundkirchengemeinde Schurwald

(Nähere Einzelheiten zu den Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte dem Gemeindeteil.)

Rechberghausen

Donnerstag, 29. Februar
20:30 Uhr Jazz im Schloss, Ochsensaal, Gemeinde

Freitag, 1. März
Weltgebetstag der Frauen, in der Evang. Kirche, 
Evang. und Kath. Kirche

18 Uhr Mitgliederversammlung mit Fachvortrag, Begegnungs-
stätte Schlossmarkt, Obst- und Gartenbauverein

19:30 Uhr Hauptversammlung, TV-Halle, TV-Rechberghausen

20 Uhr „8 Frauen“, Kriminalkomödie von Robert Thomas, 
Theater im Bahnhof

Samstag, 2. März
7 – 11:30 Uhr Wochenmarkt, Kirchplatz, Gemeinde

09:30 bis 12:00 Uhr Kinderkleider- und Spielzeugmarkt, 
Schurwaldschule Rechberghausen, KMT/R

20 Uhr „8 Frauen“, Kriminalkomödie von Robert Thomas, 
Theater im Bahnhof

Sonntag, 3. März
11 Uhr Vernissage: „Randgebiete, Raum und Bewegung“, 
Gabriele Seeger und Jochen Warth, Kulturmühle

Mittwoch, 6. März
13 Uhr Halbtageswanderung, „Rund um den Ödach“, 
Schwäbischer Albverein
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Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen

Abfallangelegenheiten, die 
den Verband betreffen

Keinen Abfallgebührenbescheid erhalten?
Zwischenzeitlich wurden die Abfallgebührenbescheide für das 
Jahr 2024 an alle Haushalte und Arbeitsstätten im Landkreis 
Göppingen versandt. Wer keinen Gebührenbescheid erhalten 
hat, sollte sich umgehend vorzugsweise per E-Mail unter 
gebuehren@awb-gp.de oder telefonisch unter 07161 202-8888 
beim Abfallwirtschaftsbetrieb melden.

Kreisputzete am 16. März 2024
Gemeinsam für eine saubere Umwelt
Selbst in schwer zugänglichem Gelände und an idyllischen Or-
ten lassen rücksichtslose Menschen ihren Abfall einfach fallen 
oder sie transportieren Gegenstände oder Müllsäcke absicht-
lich an entlegene Stellen in Wald und Flur.
Um ein Zeichen zu setzen und auf diesen Missstand hinzuwei-
sen, veranstaltet der Landkreis Göppingen alle drei Jahre eine 
kreisweite Putzaktion. Am 16. März ist es nun wieder so weit 
und Gruppen aus Vereinen, Schulen, Kindergärten oder Einzel-
personen ziehen los, um ihren Wohnort oder die umgebende 
Natur vom Unrat zu befreien. Die Führungsebene des Landrat-
samtes und des Abfallwirtschaftsbetriebs werden die Helferin-
nen und Helfer dabei tatkräftig unterstützen.
Gruppen mit Kindergarten- oder kleineren Schulkindern sind oft 
schon am Freitagnachmittag unterwegs und sammeln Abfälle 
ein. Alle anderen verabreden sich üblicherweise am Samstag-
morgen. Gegen Mittag ist in der Regel Schluss, manche Grup-
pen stärken sich dann bei einem Vesper. Über die Rahmenge-
staltung entscheiden die Gemeinden in Zusammenarbeit mit 
ihren Vereinen. In manchen Orten hat die Veranstaltung Volks-
festcharakter.
Es ist auch möglich, den Termin zu verlegen, wenn der 16. März 
beispielsweise wegen Schneefall in höheren Lagen nicht geeig-
net ist. In jedem Fall können die eingesammelten brennbaren 
Abfälle auf Kosten des Abfallwirtschaftsbetriebs entsorgt wer-
den. Spezielle Abfälle und Wertstoffe nehmen die Wertstoffhöfe 
und -zentren bzw. die Firma ETG an.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb hofft auf viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die sich ein paar Stunden Zeit nehmen, damit die 
Natur wieder aufatmen kann.

Sonstige Mitteilungen

Ein Nachmittag für die Zukunft der Vereine

Vorträge für Vereinsvorstände und Verantwortliche
Vereine sind bedeutende Pfeiler in unserer Gesellschaft, brin-
gen Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammen und 
stärken den Zusammenhalt, da man gemeinsam für etwas ein-
steht, organisiert oder Hobbys teilt. Um die Vereine im Land-
kreis in aktuellen und wichtigen Themen zu unterstützen, führt 
das Landratsamt in Kooperation mit dem Kreisjugendring Göp-
pingen e. V. und im Unteren Filstal mit der Stadt Göppingen 
Informations- und Vernetzungstreffen durch. Diese Veranstal-
tungsreihe „Zukunft Verein“ wird vom Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration gefördert.
Am Freitag, 22.03.2024, wird Michael Blatz, ein erfahrener Ver-
einsberater, über drei Themenblöcke sprechen, die im Vorfeld 
mit Vereinsvertretern abgestimmt wurden:
1) Der erfolgreiche Verein:

• Herausforderungen und Chancen für Vereine in Zeiten 
des Wandels

• Die Zukunftsfähigkeit des Vereins sichern

2) Mitglieder und Engagierte gewinnen, begeistern und halten
• Neue Mitglieder finden und gewinnen
• Bestehende Mitglieder halten und ggf. Reaktivieren
• Engagierte finden, Vorstandspositionen besetzen

3) Grundlagen erfolgreichen Vereinsmanagements
• Die Satzung als Instrument der Vereinsgestaltung
• Vorstandsaufgaben, -pflichten und effektive Vereins-

organisation
• Mittelbeschaffung und Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen

Eingeladen sind Vereinsvorstände, Verantwortungsträger und 
Multiplikatoren aus dem Landkreis Göppingen. Die Veranstal-
tung findet im Hohenstaufensaal im Landratsamt Göppingen 
(Lorcher Str. 6) von 15 bis 19 Uhr statt. Für eine bessere Pla-
nung (es gibt eine Kaffeepause mit süßen Stückle) bitten wir um 
Anmeldung bis Montag, 18.03.2024, unter 
http://tinyurl.com/ZukunftVerein
Gerne dürfen Sie aber auch spontan dazu kommen.
Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Monica Roy-Greve 
(m.roygreve@lkgp.de), die Beauftragte für Bürgerschaftliches 
Engagement und Bürgerbeteiligung.

Das „Schwäbische Hanami“ lockt mit  
zahlreichen Veranstaltungen zur  
Obstbaumblüte im Streuobstparadies

Die Bäume sind noch kahl, das Wetter eher trist, aber die 
ersten Frühlingsboten spitzeln schon aus der Erde. Die ers-
ten Schneeglöckchen zeigen sich in den Streuobstwiesen. 
Auch im „Schwäbischen Streuobstparadies“ wird dem Früh-
jahr entgegengefiebert. In der größten zusammenhängenden 
Streuobstlandschaft Europas finden ab April unter dem Motto 
„Schwäbisches Hanami“ (japanisch = Blüten betrachten) wie-
der zahlreiche Veranstaltungen zur Obstblüte statt. Die ortsan-
sässigen Vereine, Museen, Betriebe und Kommunen der sechs 
paradiesischen Landkreise haben vielfältige Wanderungen, 
Blütenfeste, Kochkurse, Kinderaktivitäten und andere erleb-
nisreiche Angebote zusammengetragen, um diese zauberhafte 
Jahreszeit zu erleben.
Zur Veranstaltungsreihe, die seit Vereinsgründung im Jahr 2012 
alljährlich stattfindet, erschien nun Anfang Februar ein umfassen-
des Programm mit vielen Veranstaltungen, die zum Rausgehen, 
Erleben und Mitmachen einladen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Streuobstwiesen-Brunch 
oder einer Führung über den Wildobstpfad der Gärtnerei Jeut-
ter in Göppingen? Ein Kurs über das Mähen mit der Sense ist 
ebenso dabei wie eine Entdeckerexkursion über die Streuobst-
wiese speziell für Kinder.
Der einseitige Infoflyer „Schwäbisches Hanami“ liegt in zahlrei-
chen Rathäusern, Landratsämtern, Tourist-Informationen, Mu-
seen und Hofläden in der Region aus. Mittels des aufgedruck-
ten QR-Codes gelangt man so ganz unkompliziert direkt zu den 
zahlreichen spannenden Veranstaltungen. Alle Termine sind auch 
der Internetseite www.streuobstparadies.de zu entnehmen.
Damit keinem die „paradiesischen Blütenträume“ entgehen, 
startet der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e. V. ab Mit-
te März wieder seinen beliebten Blüten-Ticker. Auf der Home-
page des Vereins sowie in den sozialen Netzwerken Instagram 
(@streuobstparadies) und Facebook (@SchwaebischesStreu-
obstparadies) wird es tagesaktuelle Fotos von Apfel-, Kirschen- 
und Birnenknospen sowie -blüten zu bewundern geben. So 
sieht man auf einen Blick, wo es schon blüht im Streuobstpara-
dies und wann sich ein Spaziergang durch den Traum in Weiß 
und Rosa besonders lohnt.

Gehölzschonzeit vom 01.03. bis 30.09.

Am 1. März beginnt die gesetzlich vorgeschriebene Gehölz-
schonzeit. Sie dauert an bis zum 30. September. In dieser 
„Sommerpause“ dürfen
•  Bäume außerhalb des Waldes, außerhalb von Kurzumtriebs-

plantagen und außerhalb gärtnerisch genutzter Grundflächen,
• Hecken,
• lebende Zäune,
• Gebüsche,
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II. Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit
Das Landratsamt Göppingen hat mit Erlass vom 19.02.2024 die 
Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt.

III. Hinweis nach § 4 Abs.4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund 
der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

IV. Öffentliche Auslegung
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 der Gemeinde 
Rechberghausen liegt gemäß § 81 Abs.3 GemO in der Zeit von 
Freitag, 01.03.2024 bis einschließlich Montag, 11.03.2024 wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten im Rathaus Rechberghausen, 
Amtsgasse 4, 73098 Rechberghausen, Zimmer-Nr. 1.13 zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.

Rechberghausen, den 23.02.2024

Claudia Dörner
Bürgermeisterin

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

I. Wirtschaftsplan
Gemeinde Rechberghausen  
Eigenbetrieb Wasserversorgung Rechberghausen – WVR – 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg und des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden hat der Gemeinderat am 25.01.2024 folgenden 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen in €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 587.500

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen 643.200

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -55.700

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen  
Aufwendungen von 0

1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4. und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Saldo aus 1.3 und 1.6) von -55.700

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen in €

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 577.500

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 523.200

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 54.300

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 9.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit von

-557.000

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5)

-548.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) -493.700

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von

 
544.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit von

 
118.400

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) 425.600

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) -68.100

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt auf  544.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festge-
setzt auf  0 EUR

§ 4 Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
 500.000 EUR

Rechberghausen, den 26.01.2024

Claudia Dörner
Bürgermeisterin

II. Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit
Das Landratsamt Göppingen hat mit Erlass vom 19.02.2024 die 
Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2024 bestätigt und die 
erforderlichen Genehmigungen erteilt.

III. Hinweis nach § 4 Abs.4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund 
der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen dieses 
Wirtschaftsplanes wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieses Planes gegenüber der Gemeinde Rech-
berghausen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung des Wirtschaftspla-
nes verletzt worden ist.

IV. Öffentliche Auslegung
Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
der Gemeinde Rechberghausen liegt gemäß § 12 Abs.1 EigBG 
i.V.m. § 81 Abs.3 GemO in der Zeit von Freitag, 01.03.2024 
bis einschließlich Montag, 11.03.2024 während der üblichen 
Dienstzeiten im Rathaus Rechberghausen, Amtsgasse 4, 73098 
Rechberghausen, Zimmer-Nr. 1.13 zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.

Rechberghausen, den 23.02.2024

Claudia Dörner
Bürgermeisterin

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert:

Grünmassesammlungen 2024

Die nächste Grünmassesammlung in Rechberghausen findet 
am 05.03.2024 statt.
• Mitgenommen werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt, 

Laub, Blumen und Pflanzen, Grasschnitt sowie andere 
Grünabfälle aus dem privaten Garten ohne Fremdstoffe.

• Bitte verwenden Sie für Laub, Grasschnitt und andere lose 
Grünabfälle Gartenbags oder andere offene Behältnisse wie 
kleinere Plastikwannen oder Körbe. Papier- und Plastiksä-
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cke sowie Plastiktüten werden nicht geleert. Bitte bedenken 
Sie auch, dass 120- oder 240-Liter-Mülltonnen, große Plas-
tikfässer oder andere Behältnisse, die wegen ihrer Größe 
vom Müllwerker nicht problemlos in das Sammelfahrzeug 
entleert werden können, für die Grünmassesammlung un-
geeignet sind und ungeleert stehen bleiben. Sperrige Grün-
abfälle, die nicht in Behältnisse passen, wie z. B. Hecken- 
und Baumschnitt, müssen gebündelt bereitgestellt werden. 
Lose Grünabfälle werden nicht mitgenommen.

• Bündel dürfen maximal 2 m lang sein, Äste einen Durch-
messer von 10 cm nicht überschreiten. Äste mit mehr als 
10 cm Durchmesser sowie Baumstümpfe und Wurzelstöcke 
können bei den Grüngutplätzen des Landkreises angelie-
fert werden (die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.awb-gp.de oder im Abfall-ABC).

Um die Verunreinigung der hergestellten Komposte durch 
Kunststoff oder Metall zu verhindern, verwenden Sie zum Bin-
den bitte ausschließlich verrottbares Material aus Sisal oder 
Hanf. Mit Kunststoffschnüren oder Draht fixierte Bündel werden 
nicht mitgenommen.
• Einzelne Bündel und Behältnisse dürfen ein Gewicht von 25 

Kilogramm nicht überschreiten. Pro Haushalt oder Arbeits-
stätte dürfen nicht mehr als vier Kubikmeter bereitgestellt 
werden.

• Stellen Sie Ihre Grünabfälle am Abfuhrtag bis spätestens 
6.00 Uhr am Straßen- oder Gehwegrand bereit. Vom Privat-
grundstück wird Grünabfall nicht abgeholt.

• Das Sammelfahrzeug fährt nur innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft. Wochenendgrundstücke, Kleingartenanlagen und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen werden nicht angefahren.



Abfuhrtermine März 2024

GELBER SACK:
Mittwoch, 13.03.2024
Mittwoch, 27.03.2024

HAUSMÜLL:
Freitag, 01.03.2024
Freitag, 15.03.2024
Samstag, 30.03.2024

PAPIERTONNE:
Donnerstag, 29.02.2024
Donnerstag, 28.03.2024

BIOABFALL:
Freitag, 01.03.2024
Freitag, 08.03.2024
Freitag, 15.03.2024
Freitag, 22.03.2024
Samstag, 30.03.2024

GRÜNMASSE:
Dienstag, 05.03.2024
Bitte jeweils ab 6 Uhr bereitstellen!

Öffnungszeiten Grüngutplatz:
Mittwoch:  14:00 - 17:00 Uhr
Samstag:   12:00 – 16:00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Mittwoch:  16:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 13:00 Uhr



Geänderte Öffnungszeiten im Bürgerbüro 
am Donnerstag, den 7. März 2024

Das Bürgerbüro ist am Donnerstag, den 7. März 2024 aufgrund 
einer Fortbildung nur von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Mitteilungen der Gemeinde

Nicht vergessen – Samstag ist Markttag!

Wartung der Straßenbeleuchtung

Einmal im Monat wird die Straßenbeleuchtung in unserer 
Gemeinde gewartet. Sollte bei Ihnen eine Straßenlam-
pe defekt sein oder es eine Störung geben, melden Sie 
sich bitte bei Birgit Friz, Telefon 07161/501-49 oder Mail:  
friz@gemeinde.rechberghausen.de
Sie können defekte Straßenlampen ab sofort auch online 
über folgenden Link melden:
https://www.netze-bw.de/dienstleistungskunden/beleuch-
tung/stoerung-strassenbeleuchtung
Hierzu wählen Sie bitte den Standort der betreffenden 
Leuchte aus (z.B. Hauptstr., Rechberghausen). Alle in die-
ser Straße befindlichen Leuchten werden Ihnen dann ange-
zeigt. Klicken Sie die jeweilige Leuchte an und wählen noch 
die Art der Störung aus. Zum Abschluss auf den Button 
„melden“ klicken. Damit ist die defekte Lampe registriert 
und es wird sich umgehend darum gekümmert.

Einwohnerzahl Januar

Einwohnermeldeamt / Einwohnerzahl
Zuzug:   17
Wegzug:  18
Geburten:    4
Tod:     2

Einwohnerzahl am 01.01.2024 = 5506
Einwohnerzahl am 31.01.2024 = 5507

Letzte Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom 
30.09.2023 = 5.528 Einwohner.

Förderprogramm „Streuobstbäume für 
Rechberghausen 2024“

Informationen zum Programm
Ziel des Programms ist die Förderung des Streuobstbaus im 
Gemeindegebiet Rechberghausen. Mit dem Programm gibt die 
Gemeinde Impulse, die heimischen Streuobstbestände zu pfle-
gen und langfristig zu sichern.
Das Programm „Streuobstbäume für Rechberghausen“ rich-
tet sich an private Bewirtschafter von Streuobstwiesen auf 
der Markung Rechberghausen. Eigentümer oder Pächter von 
Streuobstwiesen können im Rahmen des Programms Kom-
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plettpakete gegen einen Selbstkostenanteil von 10 € pro Paket 
bei der Gemeinde bestellen. Ein Komplettpaket besteht aus 
einem Hochstamm-Obstbaum, einem Pfahl, einer Drahtdose 
und einem Bund Kokosstrick. Auf Wunsch kann zudem ein vor-
gefertigter Wühlmauskorb pro Baum (50 cm x 50 cm; 8 € pro 
Stück) bestellt werden.

Annahmeschluss für die Bestellung ist der 15. März 2024. 
Abgeholt und bezahlt werden können die Bäume inkl. Zube-
hör am Donnerstag, 21. März 2024 zwischen 15:30 Uhr und 
16:30 Uhr im Bauhof Rechberghausen (Adresse: Am Desen-
bach 4, 73098 Rechberghausen).

Bitte beachten Sie die maximale Abgabenmenge von drei Pa-
keten pro Grundstück (bei besonders großen Grundstücken 
sind Abweichungen ggf. möglich).

Die Sortenliste umfasst eine große Auswahl an Obstbäumen. 
Die aufgeführten Obstsorten sind aufgrund ihrer standörtlichen 
und klimatischen Ansprüche für den Landschaftsraum um 
Rechberghausen geeignet.

Bestellformulare, einschließlich Sortenliste, können auf  
www.rechberghausen.de heruntergeladen werden und liegen 
zudem aktuell im Bürgerbüro im Rathaus aus.

Standesamt

Verstorben ist

am 23.02.2024  Eugenie Maier geb. Hofele, Lorcher Str. 15

Wir gratulieren

29.02. Rosemarie Fröschle, 
Ziegelstr. 6

80. Geburtstag

Wir gratulieren herzlich allen Jubilarinnen und Jubilaren.

Ortsputzete am 16. März 2024

Alljährlich kommen im Frühjahr die Spuren des Winters und 
damit leider auch des unachtsam weggeworfenen Mülls zum 
Vorschein. Dieses Jahr findet erneut eine Ortsputzete statt. Ge-
meinsam möchten wir bei der diesjährigen Aktion am Sams-
tag, den 16. März 2024 die Grünanlagen und Straßenränder 
reinigen. Jeder, dem die Sauberkeit unseres Ortsbildes und die 
Umgebung am Herzen liegt, ist herzlich willkommen. Gruppen 
und interessierte Einzelpersonen aus Vereinen, Schulen oder 
der Bürgerschaft treffen sich an diesem Tag um 9 Uhr am Rat-
haus und verteilen sich von dort auf ihre Einsatzgebiete. Um ca. 
11:30 Uhr treffen sich alle Helfer/-innen nach getaner Arbeit, um 
sich bei einem von der Gemeinde bereitgestellten Vesper mit 
Getränken zu stärken.

Noch eine Bitte: Alle Helfer/-innen sollten mit festem Schuh-
werk und Handschuhen ausgestattet sein. Eine Greifzange zum 
Müll Aufsammeln ist auch immer hilfreich. Müllsäcke werden 
am Rathaus verteilt. Zur aktiven Mithilfe sind alle Rechberghäu-
ser Bürger/-innen herzlich eingeladen!

Um besser planen zu können, bitten wir Sie, sich bis spätestens 
5. März 2024 entweder telefonisch unter der Telefonnummer 
07161/501-0, per E-Mail unter dill@gemeinde.rechberghausen.de 
oder anhand des beigefügten Anmeldeformulars anzumelden.

Bei schlechter Witterung (starker anhaltender Regen oder 
Schneefall) entfällt die Ortsputzete.


Anmeldung

Zur Ortsputzete in Rechberghausen am Samstag, den 16.03.2024 
von 9:00 Uhr (Treffpunkt Rathaus) – 11:30 Uhr melde ich mich an:

________________________________________________________
Name, Vorname (evtl. Verein)

________________________________________________________
Straße

________________________________________________________
Telefonnummer

Ich bringe noch ______ weitere Personen mit.

Am Vesper nehme(n) ich/wir teil.

ja   nein    Anzahl Personen: ______

Nur gemeinsam können wir es schaffen, den Erholungswert un-
serer Umgebung zu erhalten!



Aus dem Gemeinderat

Bericht aus der Sitzung am 22.02.2024

TOP 1: Bekanntgaben
Aus der letzten nicht öffentlichen Sitzung am 25.01.2024 waren 
keine Beschlüsse bekannt zu geben.

TOP 2: Einwohnerfragen
Es wurden keine Fragen gestellt.

TOP 3: Bausache 
Nutzungsänderung und Errichtung eines Carports
Bahnhofstraße 45
Das Gebäude Bahnhofstr. 45 wurde bisher als Wohngebäude 
mit Praxisräumen genutzt. Nun sollen die Räumlichkeiten voll-
ständig als Büro genutzt werden. Auf dem Grundstück sollen 
ein Carport mit vier PKW-Stellplätzen und sechs weitere of-
fene Stellplätze hergestellt werden. Der Carport überschreitet 
die Baulinie um 2,50 m. Zwischen Carport und straßenseitiger 
Grundstücksgrenze wird ein Abstand von 0,50 m eingehalten. 
Im Geltungsbereich der Baulinien bestehen mehrere Garagen 
und Carports, die einen vergleichbaren Abstand zur Straße vor-
weisen.
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zum Bauvorhaben, 
soweit der Abstand des Carports zur straßenseitigen Grund-
stücksgrenze von 0,50 m nicht unterschreitet und das Carport-
dach extensiv begrünt wird.

TOP 4: Bausache 
An- und Umbau des bestehenden Wohnhauses 
Stelzergasse 7
Das Wohnhaus Stelzgergasse 7 soll an- und umgebaut werden. 
Dabei wird die bestehende Garage in westliche Richtung erwei-
tert und das Wohnhaus soll an seiner Ostseite angebaut werden. 
Auf der nördlichen Dachhälfte ist eine neue Gaube vorgesehen.
Die Erweiterung von Garage und Wohnhaus sind aus Sicht der 
Verwaltung unbedenklich und städtebaulich zu vertreten. Laut 
Bebauungsplan sind Dachaufbauten nicht zugelassen. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes sind jedoch bereits mehre-
re Gauben zu finden.
Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben zu und erteilte 
das Einvernehmen.




